
 
Entwicklungsprogramm   

Ländlicher Raum ELR 
Variante: Zuschuss 
 

max. Zuschuss 
250.000 € 

Förderquote 
7,5 % - 15 % 

KMU-Kriterium 
ja 

Zuschuss 
Darlehen 
Sonstiges 

Verwendungszweck: 
Im Förderfokus stehen die Errichtung, Erweiterung, Übernahme oder Verlagerung einer 
Betriebsstätte zur Sicherung bzw. Schaffung von Arbeitsplätzen mit den folgenden 
Programmschwerpunkten: 

• Entflechtung unverträglicher Gemengelagen 

• Reaktivierung von Gewerbebrachen 

• Errichtung von Gewerbehöfen 

• Maßnahmen zur Sicherung der Grundversorgung mit Waren und privaten Dienstleistun-
gen 

Besonderes Gewicht haben Maßnahmen, die zu einer Verlagerung des Unternehmens aus 
Wohn- bzw. Mischgebiet in ein Gewerbegebiet führen.  

Antragsberechtigung: 
• Antragsberechtigt sind kleine oder mittlere Unternehmen, deren Gemeinde in das 

Programm “Entwicklung Ländlicher Raum” (ELR) aufgenommen worden ist.  

• Kleine Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, 7 Mio. € Umsatz oder 5 Mio. Bilanzsumme 
können eine Förderung von 10 % -15 % bis max. 250.000 € in Form eines nicht rück-
zahlbaren Zuschusses erhalten. 

• Mittlere Unternehmen bis 250 Mitarbeiter, 40 Mio. Umsatz oder 27 Mio. Bilanzsumme 
können eine Förderung von 7,5 % bis max. 250.000 € in Form eines nicht rückzahlbaren 
Zuschusses erhalten. 

• Je nach Bedarf kann alternativ ein zinsverbilligtes Darlehen beantragt werden. 

Förderfähige Kosten: 
• Errichtung, Erweiterung oder Erwerb einer Betriebsstätte 

• Investitionen in das Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Betriebsein-
richtungen) 

• Kosten für Kraftfahrzeuge, Kosten für die Warenausstattung und Betriebsmittel können 
nicht berücksichtigt werden. 

Weiter Informationen auch zu anderen Fördermöglichkeiten im Rahmen der Struktur- und 
Unternehmensförderung erhalten Sie in einem unverbindlichen Gespräch mit 
 

H&W Hoffmann & Weber Unternehmensberatung 
Am Marktplatz 7 
77652 Offenburg 
Tel.: 0781/284 284-0  e-mail: info@huw-beratung.de 
Fax: 0781/284 284-29  www.huw-beratung.de 
 


